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Eutin, den 07.06.2025 

 
Denkmalschutz der Kirche St. Ansgar in Heiligenhafen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein hat uns mit Schreiben vom 
15.05.2025 mitgeteilt, dass die katholische Kirche St. Ansgar (Kirchhofstraße 11, 23774 
Heiligenhafen) als geschütztes Kulturdenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-
Holsteins anerkannt wurde und am selben Tag in die Landesliste der Kulturdenkmale 
aufgenommen wurde. 
 
Diese Entscheidung betrifft ausschließlich den denkmalrechtlichen Status des Gebäudes. 
Sie hat jedoch keine Auswirkungen auf die pastorale Frage, ob der Standort geschlossen 
wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass beide Themenbereiche – Denkmalschutz 
und künftige Nutzung – voneinander getrennt werden. 
Zwar sichert der Denkmalschutz zunächst den baulichen Bestand, doch bleibt die 
Entscheidung über die weitere Nutzung als Gottesdienstort davon unberührt. Die 
Eintragung als Denkmal bedeutet daher nicht zwingend, dass die Kirche weiterhin als 
Gottesdienstort genutzt werden muss. Dies möchten wir ausdrücklich betonen. 
 
In Übereinstimmung mit dem Gemeindeteam Oldenburg verbleibt es daher bei dem für 
den 29.06.2025 geplante Abschiedsgottesdienst als Abschluss der sakralen Nutzung des 
Kirchengebäudes St. Ansgar in Heiligenhafen.  
 
Über die weitere Entwicklung halten wir Sie selbstverständlich transparent und zeitnah 
auf dem Laufenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Pfarrer Pater Nikolaus Meran Koban SVD 
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An die Mitglieder  
des Kirchenvorstandes, der Fachausschüsse 
des Pastoralteams, des Pfarrpastoralrates und  
der Gemeindeteams 
der Pfarrei St. Vicelin Eutin 


